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Verbrennung noch rechtzeitig Kenntnis erhalten hatte,
war in aller Eile mit einer Trnppenabteilung nach der

Opferstätte aufgebrochen und glücklicherweise noch im
rechten Augenblicke angekommen, um den fanatischen
Hindu-Priestern ihr Opfer zu entreißen. Das Volk
wurde von den Truppen auseinander getrieben und zer-
streute sich nach allen Richtungen, ohnmächtige Drohungen
und Verwünschungen ausstoßend. Die Priester aber be-

nutzten die allgemeine Verwirrung, um ungesehen zu
entkommen.

Schluß.
Fünfzehn Jahre sind seither verflossen. Anunda, die

ehemalige Priesterin, ist jetzt die Gemahlin des Major
Douglas. Die Liebe, diese mächtige Erzieherin, hatte
auf die Seele der jungen Hindu-Frau gewirkt, wie der
erfrischende Tau der Nacht nach des Tages brennender

Hitze auf die junge Pflanze. Nicht ohne schweren Kampf
trennte sich Anunda von allem dem, was sie von frühester
Kindheit an geliebt und geschätzt hatte; aber trotzdem
war sie zur Ueberzeugung gekommen, daß die Göttin
Kali nichts anderes sei, als ein leerer Wahn, ein Trug-
bild. Das verknöcherte Brahmanentum mit seinen ab-

scheulichen Auswüchsen des Götzendienstes, der Selbstver-
stümmlung, der Witwen-Verbrennung konnte ihrem für
alles Schöne und Gute so empfänglichem Herzen und
ihrem Dränge nach werkthätiger Menschenliebe nicht
mehr genügen. Ihr tief fühlendes Herz sehnte sich nach
einer höhern, reinern Religion, welche imstande ist, die

Bedürfnisse der betrübten Seele zu befriedigen. Im
Hause des Majors Douglas hatte sie ein zweites Heim
und an Mistreß Ture eine zweite Schwester gefunden.
Der Major trug sich sogar mit dem Gedanken, sie zu
seiner Gemahlin zu machen, und nur eine längere Krank-
heit, die sich Anunda infolge der ausgestandenen körper-
lichen und geistigen Leiden zugezogen hatte, hielt ihn
davon ab, ihr seine Liebe zu gestehen. Als sie aber sich

wieder erholt hatte und der Major eines Tages um
ihre Hand anhielt, da sprach sie zu ihm die schönen

Worte der Moabiterin: „Ich gehe, wohin du gehst; ich

werde da wohnen, wo du wohnen wirst; dein Volk
wird mein Volk und dein Gott wird mein Gott sein."

In ihrer hohen Stellung als Gemahlin des Vize-
Präsidenten Douglas war Anunda unaufhörlich bemüht,

ihre alten Stammesgeuossen geistig und sittlich zu heben

und sie mit Rat und That zu unterstützen. Von ihr
angeregt, gründeten Major Douglas und dessen Schwager,
Dr. Turn, in Kalkutta ein Asyl für brahminische Wit-
wen, wo diese Unglücklichen, ohne der öffentlichen Ver-
achtung preisgegeben zu sein, ihren Sitten gemäß leben

und sich durch Arbeit ihr tägliches Brot verdienen können.
Leider gibt es noch nicht viele Hindu-Witwen, welche

mutig und aufgeklärt genug sind, sich über die Vor-
urteile der fanatischen Menge hinwegzusetzen und dieses

wohthätige Institut zu benützeu. Es wird noch lange,
lange gehen, bis die grausamen und wilden Gebräuche
der Brahminen aus dem Sinn und Herzen des indischen
Volkes verdrängt sein werden.
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I^nter den ehemaligen sogenannten „Gemeinen Herrschaften"
der 13 alten Orte galt die Landvogtei Thurgau für

weitaus die bedeutendste. Daher wurden bald nach dein Ueber-
gange des Thurgaus an die 7 alten Orte (1400) die regel-
mäßigen Jahresverhandlungen derselben mit Vorliebe nach dem

Hauptorte dieser Vogtei, dem Städtchen Frauenfeld, ver-
legt und auf denselben nebeil den allgemeinen Angelegenheiten
aller Art zugleich die Jahresrechnungsgeschäfte der Land-
vogteien Thurgau, Rheinthal, Sargans und des Freiamts (im
Aargan) vorgenommen, sowie auch die aus denselben an die

regierenden Orte zur Entscheidung gelangenden Zivilstreitig-
leiten erledigt. Für die westlichen „Orte" war indes der

Thurgau allzu abgelegen, so daß von 1517 an bis zum Jahre
1712 das Städtchen Baden als allgemeiner Versammlungsort
vorgezogen wurde. Nachdem jedoch durch den Landfrieden vom
Jahre 1713 die Grafschaft Baden und das untere Freiamt an
die Orte Zürich, Bern und reformiert Glarus abgetreten worden
waren, wollten die katholischen Orte nicht mehr länger an einem
Orte verhandeln, an welchem sie keinen Anteil mehr hatten,
und so kam es denn, daß Frauenfeld wieder zu der Ehre ge-
langte, Versammlungsort der regelmäßigen Jahrestagsatzungen
zu werden.

Diese sogenannten Jahrestagsatzungen, gewöhnlich aber
„der Syndikat" genannt, brachten jedesmal eine ungewöhnliche
Bewegung in das sonst so spießbürgerliche Leben dieses kleinen
Freistaates. Sie wurden gewöhnlich am ersten Montage des
Monats Juli eröffnet und dauerten wenigstens 2, gewöhnlich
jedoch 3 Wochen, ja dehnten sich zuweilen sogar bis in den
Anfang des Monats August aus.

Es IM die kranke Helvetia
An Schwären nnd tiefen Wunden.
Doch waren die rechten Doktoren da,
Die ließe» sie wieder gesunden,
O, dn geliebtes Vaterland,
Geh' niemals uns ans Rand und Band!

Kunklcr.

Aber auch außerordentliche Konferenzen der 13 alten Orte
fanden wiederholt in Frauenfeld statt, zuletzt 1798 vom 1. bis
14. März über die Freierklärung der bisherigen Landvogteien
und „Gemeinen Orte" und deren Zulassung als Bundesglieder
der Eidgenossenschaft.

Natürlich brachten nun die Sitzungen dieses „Syndikats"
stets zahlreiche Gäste in das für gewöhnlich so stille Städtchen ;

waren doch die Gesandtschaften der 13 Orte immer doppelt
besetzt und von Weibel und „Ucberreuter" (Reitknecht) begleitet.
Die Sitzungen wurden auf dein (1783 abgebrannten) Rat-
Hause abgehalten, und neben den 13 Orten waren auch für
den Abt und die Stadt St. Gallen, die Republik
Viel,für die fremden (namentlich französischen) Gesandten
und für den abwartenden Landvogt eigene Plätze reserviert.
Die Rangordnung der Gesandten veranschaulicht nachfolgendes
Tableau.

Als am 19. Juli 1771 ein Teil Frauenfelds durch eine
Feuersbrnnst in Asche gelegt wurde, hielt die eben versammelte
Tagsatzung noch eine Sitzung in dem etwas außerhalb des

Ortes gelegenen Kloster der auch bei den Protestanten sehr
beliebten Kapuziner (1349 mit den übrigen Klöstern des Kantons,
ausgenommen St. Katharinenthal, aufgehoben) ab und ver-
legte sodann, weil mit Ausnahme des Hauses „zum Schwerdt"
(damals das „Zürcher Haus" genannt) keines der Häuser, in
welchen die Ehrengesandten zu logieren pflegten, dem ver-
derblichen Schicksale entgangen war, die Fortsetzung ihrer Ver-
Handlungen nach Baden.

Aber noch viel zahlreicher als die Gesandten der re-
gierenden und der sogenannten „zugewandten Orte" (Viel,
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Rangordnung der Gesandten an der Tagsatznng.
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Abt und Stadt St. Gallen, Graubünden, Genf, Wallis,
Mülhansen ec.) stellten sich die Parteien ein, welche bei den
regierenden Orten Recht suchten. Kam es doch nicht selten
vor, daß der Syndikat über 80 bis 90 Rechtsfragen und Beschwerden
abzuurteilen hatte, welche ihm von den „Trölern" der Land-
vogteien Thurgau, Rheinthal, Sargans und aus dem Freien-
amte vorgelegt wurden.

Als Beispiel dafür, mit was für verschiedenen Sachen sich
die Herren Ehrengesandten zu befassen halten, entnehmen wir
hier den eidgenössischen „Abschieden" aus den Verhandlungen
des Syndikats folgende 2 Episoden:

Zm Jahre 1778 gab der regierende Landvogt (Josef
Blattmann aus Zug) folgendes Inventar vom „Bettgefieder"
und Hausrat seiner Wohnung im Schlosse zu Frauenfeld ein:
2 Matrazen; 6 „Hobbetesäck" ; 10 große und kleine Bettstatten;
2Kanapee; 3 mit weißem Tuch überzogene Sessel; 15 Gläser,
wovon 8 Kelche oder „Branzgläsli" ; 1 Stubenspritzer u. s. w.
Die Versammlung erlaubte ihm zwar das schadhaft Gewordene
ausbessern zu lassen, verbot ihm aber, ohne ihre Einwilligung
etwas neues anzuschaffen. Im Jahre 1786 verfügten sodann
die Gesandten, daß das Schloßinventar durch den neugewählten
Landvogt (Josef Jgnaz Pfyffer aus Luzern) vidimiert, eine
Kopie davon in die Landeskanzlei gelegt und beim jeweiligen
Aufzuge eines Landvogts (fand bekanntlich alle 2 Jahre statt)
sorgfältig geprüft werde. Schließlich wird 1797 dem letzten
Landvogte (Hauser von Glarus) von der gleichen Behörde be-
fohlen, für das Schloß, hauptsächlich aber für das Landvogtei-
Archiv, eine Haus- oder Tragspritze zu kaufen, samt genügenden
Schläuchen, messingenen Schrauben und Röhren und mit Kupfer
gefüttertem Kasten; sie darf indes höchstens 30 Luidors
(à Fr. 25) kosten. (Man sieht, die gestrengen Herren hatten
damals noch keine Ahnung davon, daß ein Jahr später die
Franzosen der ganzen landoögtlichcn Herrlichkeit ein Ende mit
Schrecken bereiten würden!) Dem nämlichen Landvogte Hauser
wurde sodann, als der Thurgau (im März 1793) frei erklärt
wurde, bei seinem Abzüge aus dem Schlosse eine Ehrenpforte
aus — Farrenschwänzen errichtet.

Ein Sekretär der Zürcher Gesandtschaft vom Jahre 1748
berichtet über die Tagsatzung dieses Jahres folgendes: „Es
waren einige Tage ganz sarganfischen Vorständen, nämlich 7
Rekurse und 1 Zivilprozeß, gewidmet, von denen der Landvogt
(Schindler aus Glarus) auch nicht einen gewann, vielmehr in
plena sessions (vor der ganzen Versammlung) von Jhro
Gnaden von Erlach (Gesandter Berns?) mit einem Beiwort
belegt worden, das kein Ehrenmann ertragen tonnte. Landvogtund
Landschreiber ergötzten durch ihren drollichten Aufzug, betrübten
dagegen dadurch, daß Donnertags Abend, da beide miteinander
Besuche machten, der Landvogt so betrunken war, daß er mit
einem alten Weib in Streit geriet, die ihm auf offener
Straße ein ihr zugerufenes Schimpfwort mit Wucher zu-
rück gab."

Meistenteils fanden sich die Parteien mit ihren Anwälten
(Prokuratoren) an der Tagsatzung ein, um hier durch Besuche
und Geschenke ihren Prozeß der Gunst der „wohlweisen, edel-
geborenen, gnädigen und hochgeachteten Ehrengesandten" zu
empfehlen: da dies nicht ohne einige Tage Aufenthalt in
Fraucnfeld abging, so hatten dessen Wirte und Private während

zweier bis dreier Wochen reichliche Ernte; doch brachte das
leicht erworbene Geld keinen allgemeinen bürgerlichen Wohl-
stand, indem es nut der Genußsucht Vorschub leistete und
eben so schnell wieder vergeudet wurde. Bei diesem Leben
eigneten sich die höheren Stände (und namentlich auch die
Frauenwelt) zwar den sogenannten guten Gesellschaftston und
einen gewissen weltmännischen Schliff an, gewöhnten sich aber
auch allmählich immer mehr an lockere Sitten. Früh und spät
konnte man die Rats- und Hülfsbedürftigen in den Straßen
herumbummeln sehen. In den Vorzimmern und in den Haus-
gängen der Syndikatsherbergen — noch heutzutage gibt es in
Frauenfeld neben dem schon erwähnten „Zürcher Hans" ein
„Berner" und ein „Luzerner Haus" — drängten sie sich herum,
ungeduldig harrend, bis ihnen das Glück in der Gestalt eines
Weibels zulächelte und den Zutritt zu den wohlweisen, edel-
geborenen, gnädigen und hochgeachteten Herren Syndikatoren
möglich machte.

Rat und Bürgerschaft des Städtchens wußten denn auch
die hohe Ehre und die Vorteile, welche ihnen durch die Ver-
sammlungen der eidgenössischen Standesgesandten erwuchsen,
in vollem Umfange zu würdigen. Im Frühjahre unter-
ließen sie es nie, die Wege, namentlich aber die von Zürich
her führende Straße, ausbessern zu lassen; das Gebot, die Orts-
brunnen, den durch die Gassen fließenden Bach und die Stadt-
gräben rein zu halten, wurde dann strenger als sonst geHand-
habt; den Bäckern und Metzgern wurde eingeschürft, genügende
und nur gute Ware zu liefern: die Wachen an den Stadt-
thoren wurden verstärkt und ernstlich ermahnt, das zahlreich
herumschweifende bettelnde Gesindel fern zu halten und jedem
Verdächtigen den Eingang in die Stadt zu verwehren; auch
die Wege um die Stadt herum, welche den Tagsatzungs-
Herren als Spaziergänge dienen konnten, wurden gesäubert
und verebnet. Bei ihrem Einzüge wurden sie sodann von den
sogenannten „Dritträten", d. h. von Schultheiß, Größerem und
Kleinerem Rate, bewillkommt, ihnen die hohe Ehre, welche sie
der Stadt durch ihren Besuch erwiesen, unterthänigst verdankt
und nebenbei deren Privilegien dero gnädigem Schutze anem-
pfohlen.

Natürlich lockten diese Tagsatzungen auch eine Masse
fremder Leure herbei, welche mehr auf allerlei Vergnügungen
und persönlichen Nutzen ausgingen, als auf Politik oder Rechts-
sprüche: Marionettenbudiker, Schauspieler, Lotterieunternehmer
und andere Leute zweideutigen Charakters beiderlei Geschlechts.
Zwar suchte der Stadtrat im Interesse der Tagherrn, welche
sich gelegentlich etwa über das Sausen, Tanzen und andere
Ueppigkeiten am Sonntage, sowie über das Walken der Weiß-
gerber und den Lärm der Metzgerhunde an diesem Tage be-
schwerten, die Lotterieunternehmer und Komödianten abzu-
stellen, auch wohl den Unfug in den zahlreichen Gast- und
Wirtshäusern des Ortes durch Bußen abzustellen; aber der
Mntwille der jungen Leute wußte sich immer wieder für den
Zwang, welcher ihm in der nicht unter der Botmäßigkeit der
Landvögte stehenden Stadt auferlegt wurde, in den deren Be-
fehle unterstellten Schenken der ländlichen Umgebung um so

ausgiebiger schadlos zu halten, und die erlaubte Kurzweil, mit
Karten oder Würfeln um Wein zu spielen, überhaupt an-
ständige Ergötzungen zu treiben — so drückt sich das Sitten-
mandat vom Jahre 1791 aus — artete bei verschlossenen
Thüren und in sogenannten „vertrauten Zirkeln" in leiden-
schaftliche Spielwnt aus, welcher sich nicht selten die ange-
sehensten Männer nicht zu entziehen vermochten.

Einen sehr interessanten Einblick in das Leben, die Be-
dürfniffe, Ehren- und Luxusausgaben, Trinkgelder und dgl.
eines Tagsatzungsgesandten in Frauenfeld aus dieser Zeit ge-
währt uns nachstehende den eidgenössischen Abschieden entnom-
mene, von einem Gesandten des Standes Zürich seiner Regie-
rung zur Bezahlung eingegebene Ko st en note (der damalige
Zürchergulden stlj à 40 Schilling (8) zu 2 Fr. 25 Cts. ge-
rechnet) :

tl 6
1 Dutzend Bleistifte, zu 3 Schilling —.36
1 Pfund fein Siegellack 3.—
2 Buschlen Federn 1.10
3 Federmesser —.36

Rieß holländisch Postpapier 2.30
Rieß Basler Schreibpapier 2.36

Uebertrag tl 11.28
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Uebertrog
1V Bücher Fließ- und 7 Bücher Packpapier
Packschnüre, Bindfaden, Bürsten u. s. w.
Bettlermllnz
Den Herren Geistlichen für die reformierten Armen

gewohntermaßen.........
Den Herren Kapuzinern das gewohnte Geschenk
Trinkgelder für mancherlei Verehrungen
Logementzins
Der Wäscherin
Dem Postillon für die Schaffhauser-Zeituiig (damals

noch die einzige, die nach Frauenfeld kam)
Trinkgelder für verschiedene Partien nach Konstanz,

Pfyn, Wellenberg, in Küche, Stall, dem
Kutscher u. s. w.

Herrn Gerichtschreiber Neuweiler für Kopiaturen
Dem Hufschmied
Dem Schneider
Dem Büchsenmacher
Arztlohn für ein Reuterpferd
Dem Sattler
Musikanten, Merkwürdigkeiten u. f. w
Herrn Landschreiber für'den Abschied (d.h. Protokoll)
Dem Rathausammann
Den Landgerichtsdienern
Dem Kanzleibot
Dem Schärer (Barbier)
Für die Bewirtung
Trinkgeld den Syndikatswirtsleuten (im Gasthaus)

tl tl. 28
1.34
2. 15
3. —

13.30
4. 30
4. 20

140. —
44.16

1. 20

13. 20
20.—

8. 6
19. 10

1.24
2.30

17. 29
3.20

10.—
1. 32
1.32
1.32

10.—
1011. 2

18.—

Uebertrag ll 1368.30

Uebertrag tl 1368.30
Dem Abwart ins Haus 2.20
Der Köchin 5.—
Dem Stallknecht 6.10
Den Neuweiler'schen Dienstboten 2.20
Deni Frauenfelder Bot 24.30
14 Pfund Rauchtaback Canaster zu 1 ll 10 6 17.20
Pfeife, Deckel und Emballage 6.20
V/e Pfund feines Thee 9.—
3 Theeboiten —.30
14 Pfund levantisch Kaffee, zu 1 ll 15 6 lg. 10
14 Bouteillen fremder Weine, zu verschiedenen Preisen 50. —
Emballage 1.15
Verschiedene kleine Ausgaben zu Frauenfeld 2.30

Summe 1517. 5

das macht nach unserem Gelde Fr. 3161.32.
Aus obiger Rechnung geht deutlich hervor, daß solche

Ehrengesandten ihre Regierung sehr teuer zu stehen kamen,
und daß sie nicht nur gut zu leben, sondern auch hohe Rech-
nungen auszustellen verstanden!

Zum Schlüsse sei noch bemerkt, daß 1795 in dem bereits
erwähnten Kapuzinerkloster außer der Stadt den Tagsatzungs-
gesandten ein Mittagsmahl gegeben wurde, von welchem ein
zürcherischer Augenzeuge folgendes berichtet: „Es ward in dieser
Ausdehnung noch nie, indes mit munterer Laune genossen, und
hätte zu seiner Vollkommenheit nur besserer Witterung bedurft,
um sich von dem Dampf der Speisen und der Kleidung der
geistlichen Herren in ihrem angenehmen Ausgelände erholen zu
können."

----M Wnomen.

„Wie? Was?"

Ganz unausstehlich sind die Schwätzer, die
Stets ihre Rede schließen: „Nicht? Was? Wie?"

Redner.

Schönredner mag ich nicht, auch schönen Redner nicht,
Weil man ihm ansieht mehr, als anhört, was er spricht.

Moderner Gccc Homo.

Wie Manchen gibt's, wir seh'n beim ersten Blick ihm an,
Nur des Gedankens ist er voll: Seht, welch ein Mann!

In ordinärer Seelen Mitten.

In ordinärer Seelen Mitten
Ist einer nur so lang gelitten,
Als er nicht etwa höher strebt
lind über das Mittel sich erhebt.

Non Plus nltra.
Man ruft ihm zu: Excelsior I Roch was erwidert Steffen?
„Was? Ich mich übertreffen!"

Zweierlei Menschen.

Ein Rauchpelz und ein Neckkobold,
Und doch im Grund ein Herz wie Gold;
Viel Politur, Schänthun und Scherzen,
Roch keine Spur von einem Herzen.

Alles Wissen ist Stückwerk.

Tausendmal sagt der gelehrteste Ropf
Ehrlich zu sich: Unwissender Tropf!

Genie.

Was Dutzendmenschen in tausend Iahren
Nicht erfahren,
Ras fällt dem Genie im Nu
Zu.

Viel und wenig Wissen.

„viel Wissen macht Ropfweh" — ich glaub' es auch,

Roch wenig Wissen — leeren Bauch.

Rauchen.

Wozu in aller Welt ist Rauchen gut?
Beschäftigung, bei der sich's köstlich ruht.

Ver Arieg ein Fortschritt.

Rie Menschen sind doch menschlicher geworden:
Sie sind nicht mehr die Aannibalenhorden,
Rio da mit wilder Wut einander fressen,
Sind heutzutag nur noch darauf versessen,

Mit kaltem Blut einander zu ermorden.

Vie Extreme berühren sich.

Wundert euch nicht, da hier Unglaube gellend ins Horn stößt,

Raß auch von Gläubigen dort Paukengerassel ertönt.
Vtto Sutermeister, Bern.
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